
schi ist, sondern ıh auch 1mM ‚„Nächsten‘““ trifft, Chri-
1n en Brüdern A wWartet‘‘% DIie „dialogische‘“ Theologie

sieht die heilschaffende Begegnung VO  3 Kirche und Welt 1n
der Konfrontation der Welt mıt dem Neuen, Unerwarteten,
Herausfordernden des göttlichen Heilshandelns un! wird
darauf drängen, dafß die Bekehrungssituation abgelöst wird
W  5 dem personalen, 1n Christus ermöglichten Kindschafts-
bewußtsein VOT dem gegenwärtigen Gott
1ne eltende Partnerschaft VO  5 Kirche und Welt Ibzw Staat
Ooder Gesellschaft) setzt e1in ZEWISSES Ma{iß Vertrauen VOI-
4A4US Die Kirche mu{ sich ihres diakonischen Gemeinschafts-
charakters bewußt eiben; 4.1s ein Sozialgebilde, das ‚WAaTl

die sozialen Strukturen dieser Welt Yagt, diese aber den-
noch VO  5 ihrer Stiftung, ihrem Vollzug un! ihrem 1el her
auernd kritisch überprüfen IMNU: Als Kriteriıum wird ihre
„christologische‘““ Bestimmung deutlich bleiben mussen. Eine
‚„‚diakonische“ Kirche macht iıcht 1U die 1n ihr Jebendige
\verwirklichte] Liebe ottes, sondern CGott elbst, der Liebe
1st, präsent Deshalb 1st die ‚„Kenosis“ der Kirche die Miıtte
ihrer Diakonia. Das bedeutet, da{fß die Kirche dort me1-
sten idienende] Kirche 1st, S1e als Anwalt der Armen,
Rechtlosen, Hungernden und Kranken diesen und damit
Christus hnlich wird Die Theologie der Diakonia MU:
VO  =) einer Theologie der ÄArmut begleitet se1IN.

DIie folgenden Überlegungen Z Problematik des Z,wangesJoh Werner
Mö6dlhammer IN der Kirche sind sehr grundsä  icher un theologischer

Art, daß S1C obwohl 1m 1NDIC auf die Verhältnisse IN
Zur theologischen Österreich geschrieben 1n gleicher Weılse für die Diskussion
Problematik einer hber die Kirchensteuer IN Deutschland WI1e auıch für die IN
ZWangsweisen Österreich geführte Kirchenbeitragsdiskussion einen Beitrag
Einhebung e1ines eisten können. ted
Kirchenbeitrages

Liest INa  w} die Briefe der Apostel, etwa die beiden Korinther-
briefe des Apostels Paulus, auf, der Apostel die
konkreten T1ODIeme und Schwierigkeiten des christlichen
Alltags der Gemeinde und des Einzelnen 1n das Licht des
Beispiels un des Wortes Christi stellt un: VO  - er
bewältigen sucht. Ebenso müßte auch heute unter Christen
außer Diskussion stehen, die uUuNsScIC Situation betreffen-
den Fragen 1n N:  er Weise geklärt werden mussen. IBERN
bedeutet, da{iß auch die für icht wenıge Menschen sechr 116->-

gende rage nach Recht oder Unrecht einer zwangsweilsen
1:  ebung des Kirchenbeitrages (durch Pfändung] zunächst
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VO  - den Grundlagen uNSc1IC5 aubens und iıcht VO  w} den
Kriıterien des größtmöglichen tinanziellen rtrages her AaANZUu-

gehen 1st Die erste Frage mMUu: SE1N ' Was 1st recht VOI Gott?
Was entspricht dem Wesen der Kirche? Nur 1mM Rahmen
dessen, W as sich 1er als recht erweist, annn dann nach
Wegen gesucht werden, den ertorderlichen Bedart oder das
anzustrebende Einnahmenniveau erreichen.

Recht der Kirche Dabei soll VO  5 vornherein e1n Mifßverständnis ausgeräumt
ich der Gläubigen werden: Es geht icht darum, das Recht der irche auf einen

materiellen bzw. finanziellen Beıitrag VO  ; seıten er ihrer
Glieder bzw. die Pflicht der Gläubigen, einen solchen Beıtrag
nach MaiSgabe iıhrer realen Möglichkeiten leisten, za -

techten Dıieses Recht und die korrespondierende Pflicht ©1-

geben sich aus dem Wesen der Kirche qls einer icht 1.UI

unsichtbar, sondern auch sichtbar und gesellschaftlich V1 -

taßten Gememinschatt. ESs sich somı1t auch üıcht darum,
da{iß Rechts- und Liebeskirche gegeneinander ausgespielt
würden, als ware iıcht 1S Pflicht der Liebe, die
Gerechtigkeit ertullen Allerdings MUu anderseits each-
LEr werden, daß sich die Differenzierung VOoO  w} Gerechtigkeit
und Liebe auch nicht völlig auihneben Jäißst; gerade die Bot-
oschaft und das Leben Christi machen dies eutlich Wohl
geht icht . auft jemandes Liebe pochen, ihm
die Gerechtigkeit vorenthalten können, aber INa  5 würde
das Leben und terben ChHhristi un die Botschaft der Kirche

ihren 1Inn bringen, WCNnL 119  D icht sehen wollte, w1e
1er das Recht des Anspruchs Gottes auf den Menschen Wal

erhoben, aber icht EIZWUNSCH wird. [)as Recht als Anspruch
steht icht die Liebe, aber das Recht als durchgesetzter
WAang hätte UNSCcCIC Erlösung durch das Kreuz 1emals ZUSC-
lassen. Der Verzicht icht auf das Recht, sondern auftf das
Izwıngen des Rechtes Ist u die Nahtstelle, der
das tiefere Geheimnis der Liebe ber das Rechtsdenken
hinausweist und der Zugang Z Liebe Christi und 7U

Wesen der Kirche als eın Heilsmysterium des 1n ihr fort-
ebenden Christus Ooiten bar wird. So erhebt sich auch die
rage, ob icht auch die Art und e1ISseE, 1n der die Kirche
ihr Recht auf finanzielle eıträge ihrer Glieder ausüben darf,
uUunter dem Anspruch des Beispiels Christi steht und sich
ihm orlıentleren muß, WEnnn S1e icht den verhüllen will, VOL

dem sS1e ihr Recht hat un!: dessentwillen sS1e ihre For-
derung die Gläubigen stellt. DIiese rage 1St u mi1t
einem unzweideutigen Ja beantworten: die Kirche unter-

steht diesem Anspruch. Wenn die Kirche ihre Ex1istenz und
damit auch ihr Recht etztlı auf die 1n ihr wirkende Auto-
rıtat Christi gründet, wird s1e auch die usübung dieses
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Rechtes Christus unterstellen mUussen, das el s1e annn
und (vielleicht] MUu tordern, darf aber nicht zwıngen. Wer
sich ohne hinreichenden Grund dem 1n der Kirche en:
baren Anspruch Christi entzieht, wird schuldig, sündigt
und das wird in  w} 1mM Hinblick auf den Kirchenbeitrag deut-
er ZCH mussen aber die Kirche mu(ß diese Freiheit
des Menschen ZUT Sünde aushalten, w1e Christus s1e dUSSC-
halten hat DıIie Kirche ann ZUTLI Erfüllung der ıch mah-
NCN, s1e kann MNte Umständen dem Schuldigen manche
Rechte entziehen, S1@e wird VOI em ihn werben mMUus-
SCH, aber ie - dart ihn icht ZUT Einlösung seiliner Pflicht
ZW1ngen, WeNnNn S1@e sich Christus ausrichten 1l un
das 1st Ja schlie{fßlich icht ihrem elıeben überlassen. eden-

dart das, W as dem SIinn des Lebens un der ots:
Christi widerspricht un: ihr Krait un Glaubwürdigkeit
raubt, icht institutionalisiert werden, dart also icht quasıi-
mtliche Einrichtung sein.

Dazu och eine Dıe Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils ber die
humanae personae‘“ VOweıtere Überlegung: Religionsireiheit ‚„„Dignitatis

Freiheit des religiösen Dezember hat unmißverständlich festgestellt,
Aktes jeder Mensch unter dem verpflichtenden Anrut der Wahrheit

steht, daß aber der, der sich der ahrheı auch WeNnNnNn

schuldbar verschlie(ßßt, icht ihrer Annahme CZWUNSCIL
werden dart. D)as Konzil Sagt, „diese Lehre VOoOIL der Freiheit“
habe „Anre urzeln 1n der göttlichen Oiffenbarung, weshalb
S1e VO  5 den Christen gewissenhatfter beobachtet WCI1-

den MU: VDenn obgleich die Offenbarung das Recht auf
Freiheit VO  5 außerem ‚Wang 1n religiösen Dıngen iıcht
ausdrückli ehrt, Läfßt S1€ doch die Würde der menschlichen
Person 1n ihrem SaNzZCcCh Umfifang an Licht eteN; S1e ze1lgt,
Ww1e Christus die Freiheit des Menschen ın Erfüllung der
Ilicht, dem Wort ottes glauben, hbeachtet hat, un!
elehrt uns ber den Geilst, den die Jünger e1ines solchen
Meisters anerkennen und dem S1e n em Folge eisten
sollen‘“ (Art Kurz darauf heißt „CGott ruft die Men-
schen seinem lJenst 1mMm Geiste und 1n der Wahrheit, un
S1€ werden deshalb durch diesen Ruf 1m (lIew1ssen verpilich-
LEL, aber icht ZSCZWUNSCH. Denn C nımmMt Rücksicht auft
die Würde der VO  5 ihm ges  aifenen menschlichen Person,
die nach eigener Entscheidung 1n Freiheit en soll [dDies
aber ist vollendet 1n Christus Jesus erschienen, 1n dem (SOaft
sich selbst un se1ine Wege vollkommen geoffenbar hat

Als bemerkte, dafß Unkraut zugleich mi1t dem Weizen
gesät Wal, befahl CL, dafß 112  D hbeides wachsen lasse his ZUILI

rNte; die Ende der Weltzeit geschehen wird. Er lehnte
ab, eın politischer Mess1as se1N, der außere Machtmittel
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anwendet. Statt dessen ZOR VOL, sich den Menschensohn
NENNCN, der gekommen ist, dienen und se1n Leben

hinzugeben als Lösegeld für die vielen‘ Mk 10, 45) Er
erW1es sich als der vollkommene Gottesknecht, der ‚das
gekni  e Rohr icht zerbricht und den glimmenden Docht
icht auslöscht‘ |Mit 220 (Art. 1
Es 1St mM1r unerfindlich, WwW1e das Bild eINeTr den Beitrag ihrer
Glieder durch staatliche ändung erzwingenden Kirche dem
VO Konzil der Kirche verpflichtend vorgestellten Bild
Christi entsprechen könnte.
Doch W1e steht miıt dem Einwand, das Konzil spreche VON

der notwendigen Freiheit der Glaubensentscheidung, wWwW.as

eben den inneren personalen Gewissenbereich etreffe, der
icht durch ‚Wang angetastet werden dürfe, während das
Erzwıngen eines materiellen Beıtrages VO.  - denen, die sich
ZULI Kirche bekennen, eine 5412 andere Sache se1l Ist dem
aber wirklich so? Ist die ZWANZSWEISE Einhebung dies Kirchen-
beitrages (durch Pfändung] icht vielmehr gerade deswegen
unstatthaft, weil diese finanzielle Leristung ihrem inneren
SINn nach eben konkreter Ausdruck des auDens e1nNes (CäT1-
Sten 1st, UuSs materialisierte, verleiblichte auDens
entscheidung? Jedenfalls MU. q1€ VO  5 der einfordernden
Glaubensgemeinschaft als solche angesehen werden. Als sol-
che gilt aber auch für S1e dass Grundgesetz der Unerzwing-
barkeit
Es 1st nämlich icht 5! EIK 1LUT1 das erste Ja des Menschen
ZU Glauben frei se1n mülßite, während die einzelnen kon-
kreten, VOoNn der Erstentscheidung abhängigen Glaubensent-
scheidungen und Jaubensvollzüge, 1n denen sich das
grundlegende Ja 1m Verlauf des Lebens bewähren yat, A

ZWUNZCH werden dürften! Man stelle sich die Konsequenzen
eliner solchen OS1U10N VOI die Kirche müßte ihren Gläubigen
die Gebote ottes icht 1UI als verpflichtenden göttlichen
Anspruch verkünden, son.dern s1€e müßte ihre Einhaltung
erzwingen.)] In der 1 at, gerade weil rechte Leistung des KI1r-
chenbeitrages icht AaA’usSs dem Zusammenhang personaler
Glaubensentscheidung gelöst werden darf, un WAal 1n der
eise, da{fß solche Glaubensentscheidung icht 1U OTAaUsS-

gOsEtZTt wird, sondern dafß die Zahlung Konkretion uıund
Vollzug solcher Glaubensentscheidung 1st, ann S1€e iıcht
ausgenNOHMNM Se1N VO  5 dem, w as das Konzil VO  5 der Jau-
bensentscheidung sagt 916e MU:| frei se1n. Anderntalls ware
S1€e für den, VO  5 dem sS1e CIZW  Nn würde, VOI Gott un!
seinem Gewı1issen wertlos, und für die Kirche würde s1e
eiıne Selbsterniedrigung eiIner soziologischen ruppe unte
vielen anderen darstellen, die icht 1UI IN der Welt, sondern
VON dieser Welt ware.
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DIie Leistung des Kirchenbeitrages 1st ihrem inneren SInn
und Grund nach 1Nne solche Rechtshandlung, die E: als
Glaubenshandlung gefordert werden darf darum verbietet
auch jer w1e die Erklärung „Dignitatis C hin-
ichtlich der Glaubensentscheidung überhaupt ausführt
sowohl die personale Wüuüirde des Menschen als auch das

Beispiel Christi jeden WAang, Wohl aber wird die Kirche das
Verständnis und das Verantwortungsbewußtsein ihrer lie-
der aufschließen mussen, da{fß s1e sich ihren Verpflichtungen
icht entziehen. In ällen, die wirklich schwerwiegend sind
oder die eın ffenes Argernis darstellen, annn S1e \wie here1its
angedeutet) dem schuldbar Säumigen eventuell manche
Rechte entziehen wird also icht das Strafrecht der
Kirche geleugnet! vielleicht wird 1.€ auch VO  5 einer an sC-

und tragbaren Nachzahlung iıcht absehen, aber
sS1e dartf sich das eld icht selbst durch Pfändung olen
Wie ansonNSsteN, muß die Kirche auch hier die Üıhrer
Glieder aushalten. |Meinen WTr übrigens wirklich, da{fß die
Kirche durch Vorenthaltung des Kirchenbeitrages schwerer

geschädigt wird als durch geistliche Trägheit, Lieblosigkeit,
eDrucC. und dergleichen mehr?)
|Me Kirche dart die Ihren icht kreuzigen, eher müßte s1e,
nach dem Beispiel ihres Meiusters, sich kreuzigen lassen.
Es geht In den obigen Darlegungen 1n keiner Weise
1eblose und ätzende Kritik, die die Sünde der Kirche auft-

und cdie Sünde der Welt ıcht mehr sieht, die auch
nicht mehr sieht, elch tiefe und lebensnotwendige Quelle
der Lauterkeit die Kirche 1n ihrer Botschaft un 1n ihren
:benden Cn Zeıten für die Welt Wal und auch
heute 1St. Gerade der Glaube die Kirche un!' die orge

S1e sind CS, die die theologische Überprüfung der auft-
gegriffenen Praxıs erfordern. Dıie obigen Ausführungen V1

zichten el aut die Aufführung eiıner Reihe VO  5 Kon-

venienzgründen, weil VOI em notwendig erscheint,
das entscheidende und verpflichtende Krıterıum tür das Han-
deln der Kirche bewußfßt machen, nämlich, daß das innerste
Sein und die Botschaft der Kirche selber die Prax1ıs
einer zwangswelsen Einhebung des Kirchenbeitrages stehen

(nicht Kirchenbeitrag und Kirchenbeitragsordnung als
solche, w1e hinlänglich klargestellt wurde) DDies gilt Sal
besonders im Heute der Kirche, weil die Konzilsväter des
I1 Vatikanums un wiele Menschen UuNSCICI e1it w1e n1e

UVO hellhörig geworden sind für die Unverletzlichkeit der

personalen Würde des enschen un:' 1n Zusammenhang
damıit für die Freiheit der Glaubensentscheidung und des
Glaubensvollzuges, eine Hellhörigkeit, die 1 ınne der

Konzflserklämng ber die relig1öse Freiheit durchaus der
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Basislinie des Evangeliums und der OtS  alit der Kirche enNnt-
spricht. Darum hat die Beibehaltung oder Anderung der Pra:
X 1S €1Ner zwangsweısen Kirchenbeitragseinhebung Bedeutung
weit ber den Kreis der VO  w ändung Betroffenen DinNaus;
S1e tangıert nämlich VOI er Welt die Glaubwürdigkeit der
Kirche 1 Hinblick auf iıhre eıgenen Grundlagen und ihre
eıgene ots

WwWwe1l Einwände Eın kurzes Wort noch den zw el meistgehörten inwänden
die Auflassung des Zwanges 1n der Einhebung des

Kirchenbeitrages:
‚„Wenn der Zwangscharakter wegfällt, dann ist mıiıt einem

Einkommensverlust bis Prozent rechnen.‘‘
Niemand wird leugnen, MEIK 1n diesem Bedenken eiIne erNSsStEe

Sorge mitgegeben ıst Dennoch annn chbese Sorge icht erster
aßstab Cdes kirchlichen andelnıs se1n, denn WC wirklich
1U Prozent deis derzeitigen Autkommens auf e1Ne VOoNL

der Kirche vertretbare Weise eingehoben werden können,
dann ann sich die Kirche 1Ur selber {Treu bleiben, WCL1L1 S1e
ihre Ausgaben darauf abstimmt. Da jedoch die derzeitige
Praxıs sicherlich icht die erreichbare Grenze einer ETZIEe-
hung der Gläubigen ZU Verantwortungsbewußtsein
die Kirche darstellt, waäare eın So. Abtall des FEinkom:-
INeNSs vermutlich vermeiden oder 'berwinden Soll:
ten reilich alle diesbezüglichen Bemühungen tatsächlich
e  schlagen, dann dürtte auch 1n diesem die Teue
der Kirche Z Evangelium icht VO  3 soundsovielen Mil-
lionen Mindesteinnahmen abhängig gemacht werden.
E Aufhebung des Zwanges 1n der Kirchenbeitragsein-

hebung 1st ungerecht, weil S1e dazu ührt, dafß die Guten
herhalten mUussen, während die anderen sich drücken; das
1st die Von der Gerechtigkeit geforderte Gleichheit.“
Der Einwand beruht auf e1inem TUgS Es ware
die Gerechtigkeit, WECNnN VO  =) den einen Kirchenbeitrag C0 D a

langt würde, VO  - den anderen nicht Aufhebung der Z,Wangs-
einhebung bedeutet jedo: keine Dispens VO  w} der Ver-
pflichtung Z Leistung des Kirchenbeitrages. Auch dessen
Feststellung nach objektiven Normen 1st durchaus diskuta-
bel und müßte keineswegs der Beliebigkeit verfallen Die
Gerechtigkeit wird nicht VO  5 e1INner Kirche verletzt, die icht
ZWINgt WO. aber verpflichtet), sondern S1e wird VO  5 den DE
treffenden Gläubigen verletzt, die der Kirche ihren Beitrag
vorenthalten. Man müßte ansonsten ohl auch Gott Unge-
rechtigkeit vorwerfen, wWeNnNn Warlr alle Menschen aut die
Wahrheit verpflichtet, die Lügner aber trotzdem icht
ZWI1Ngt, die ahrheı SCH W 2a85 erfahrungsgemälfs häu-
fig e1Ner ädigung der Ehrlichen Tührt
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